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Sachverhalt und Antrge 

I. Auf die am 16. August 1980 angerrteldete europäische Patent-

anmeldung Nr. 80 104 856.2, fUr die die Priorität einer 

frUheren Anmeldung vom 28. November 1979 in Arispruch genornrnen 

wird, ist am 10. Juni 1981 das vier PatentansprUche 

umfassende europäische Patent 29 878 erteilt worden. 

f, 

gestUtzt auf die DE-A1-1 946 892, DE-A1-2 051 382, AT-Bi-

251 618 urid die DE-A1-1 433 490, gegen die Erteilung des 

Patents Einspruch eingelegt hatte, hat die Einspruchsab-

teilung mit Zwischenentscheidung vom 11. März 1985 festge-

steilt, daB der Aufrechterhaltung des Patents mit den in der 

Mitteilung vom 5. Oktober 1984 angegebenen Unterlagen Em- 

spruchsgrUnde nach Artikel 100 EPt) nicht entgegenstnden, und 

die gesonderte Beschwerde zugelassen. 

Der d er Zwi schenent scheid ung zugrunde 1 ieg ende Pateritanspruch 

1 lautet wie folgt: 

"1. Lagerung und Befestigung eines kippbaren GefäBes oder 

Konverters an einem nach einer Seite offenen, etwa huf-

eisenformigen. den Konvertermantel mit Abstand umgebenden 

Tragring an drei Punkten mittels im Abstand von etwa 1200 

angeordneter lösbarer Sttz- und Verbindungselemente sowie am 

Umfang des Konvertermantels befestigter Konsolen, von denen 

eine in der Kippebene des Konverters liegt, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Tragring (3a,3b) nach oben oder unten 

herausgeflThrte Kastenwände (9) aufweist, in denen jeweils 

eine Tragachse (7) parallel zu der mit Abstand senkrecht 

unterhaib oder oberhalb der am Konvertermantel (la) 

befestigten Konsole (2) angeordnet ist, und die Lagergehäuse 

(5) der den Tragachsen (7) zugeordneten Gelenklager (6) an 

der Ober- oder Unterseite der Konsolen (2) anhiegen, und daB 
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2 	 T 132/85 

an den Lagergehäusen (5) Klappschrauben (8) angelenkt und in 

Schlitzen durch die Konsolen (2) hindurchgef1hrt sind." 

III.Gegen die Zwischenentscheidung hat die Einsprechende am 

10. Mai 1985 Beschwerde eingelegt und sinngem13 beantragt, 

das Patent zu widerrufen,sowie die BeschwerdegebUhr am 

13. Mai 1985 entrichtet. Die schriftliche Begrndung der 

Beschwerde jet am 29. Juni 1985 eingegangen. Die 

Einsprechende halt an ihrer Auffassung feet, dal3 ein Ersatz 

der Stangen (8) bei dem Konverter nach der DE-Al-1 946 892 

durch Klappschrauben gemál3 der DE-A1-2 051 382 unmittelbar 

zum Gegenstand des Arispruchs 1 f)hre. Sie meint au3erdem, die 

AT-B1-251 618 sei in der Zwischenentscheidung nicht 

zutreffend gewUrdigt. 

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Beschwerde-

fUhrerin entgegen. Sie beantragt sinngemB, die Beschwerde 

zurickzuweisen und das Patent in dem genderten Utfang 

aufrecht zuerhalten. 

Iv. Wegen des Wortlauts der erteilten Fassung der Patentansprloche 

und der Beschreibung wird auf die Patent schrift 0 029 878 

verwiesen. 

tscheidungsgrnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 big 108 sowie 

Regel 64 EPtJ, und zwar auch hinsichtlich der Vorschrift des 

Absatzes b dieser Regel, gemaf3 der in der Beschwerdeschrift 

der Umfang anzugeben jet, in dem die Aufhebung der ange-

fochtenen Entscheidung begehrt wird. Aus dem Antrag, das 

Patent zu widerrufen, ergibt sich, da3 der Widerruf des 

Patents in seiner Fassung gemà13 der Zwischenentscheidung in 

vollem Umfang begehrt wird (vgl. auch Entscheidung T 07/81 - 

AB1. EPA 3/1983, 98, 99). 
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3 	 T 132/85 

Die Beschwerde ist daher zulässig. 

Die Prfung der Anderungen in der erteilten, durch die 

ursprng1ichen Unterlagen gestUtzten Fassung der Patent-

ansprUche 1 und 4 ergibt, daB es sich urn eine Beschränkung 

und eine Kiarstellung bzw. urn eine Anpassung handelt, die im 

Anspruch 4 wegen der Beschrânlcung des Patentanspruchs 1 

en -i st.Im eli 1neri 	chtda s nicht 

begrndet zu werden, da die Einsprechende irn Beschwerdever-

fahren gegen die Xnderungen keine Einwendungen erhoben hat. 

Der Schutzbereich des Patents ist demnach nicht erweitert 

worden (Artikel 123 (3) EPU). 

Die Erfindung geht zutreffend aus von der durch die FR-A-

1 468 079 bekanntgewordenen lösbaren Lagerung fflr kippbare 

Konverter oder dergleichen, bei der der Konverter an dern ihn 

urngebenden ringförmigen Tragkörper mittels oberer und unterer 

Sttzvorrichtung abgestlThzt ist. Die oberen 

StUtzvorrichtungen bestehen aus Sttzkörpern, die an dem 

Tragkörper schwenkbar gelagert sind, und aus Konsolen, die am 

Konvertermantel befestigt sind und zur Absttzung auf den 

Sttzf1ãchen der in die St1tzste11ung geschwenkten Stitz-

korper je eine Gegensttzf1äche aufweisen. Die unteren 

Sttzvorrichtungen, z.B. Pratzen, sind ebenfalls am Kon-

vertermantel befestigt. Zwischen ihnen und dem Tragkörper 

sind lösbare Justiermittel, wie Keile, angeordnet, die 

zugleich Bewegungen des Konverters in lotrechter Richtung 

verhindern sollen. 

Diese Lagerung hat nach Spalte 1, Zeilen 42 bis 58, der 

europäischen Patentschrift den Nachteil, daB die Sttz-

vorrichtungen beim Shwenken des Konverters urn 180 °  und beim 

Wiederaufrichten wegen des Luftspalts, der infolge der im 
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Vergleich zum Tragkbrper grbl3eren Wrmedehnung des Konverters 

zwischen den Auflagefláchen entsteht, wechselnden Schiag-

beanspruchungen ausgesetzt sind und da3 der Abstand zwischen 

den oberen und unteren StUtzvorrichtungen grog ist. 

Nach Spalte 1, Zeile 59, bis Spalte 2, Zeile 5, der 

Beschreibung liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, 

die Schlagbeanspruchungen beim Schwenken und Wiederaufrichten 

des Konverters zu vermeiden sowie die Abmessungen der Lage-

rung zu reduzieren und so zu gestalten, dal3 die Lagerelemente 

beim Ausbau des Konverters nicht demontiert werden mUssen. 

Zugleich sollen die Verbindungen zwischen Tragring und 

Konverter leicht lösbar und nach dem Austausch leicht 

verbindbar, d.h. wiederherstelibar sein. 

Diese Aufgabe wird zur Uberzeugung der Kammer mit dem 

Gegenstand des Anspruchs 1 gelbst. Duxch die unmittelbare 

Kopplung der Konsolen mit den Lagern werden die bei dem 

bekannten Konverter durch Luftspaltbildung verursachten 

Schlagbeanspruchungen vermieden und die Abmessungen der 

Lagerung vermindert. Ein Ausbau der Lagerelemente beim 

Austausch des Konverters ist wegen deren fester Anordnung am 

Tragring verniieden, und die Verbindung zwischen Konverter und 

Tragring ist wegen der Verwendung schwenkbarer Klappschrauben 

zur Verbindung der Konsolen mit den Lagergehäusen leicht 

lbsbar. 

Wie die Prflfung durch die Kammer ergeben hat, ist die als 

LBsung der Aufgabe vorgeschlagene Lagerung und Befestigung 

nach Anspruch 1 gegenUber den Entgegenhaltungen neu. Daihre 

Neuheit von der Einsprechenden nicht bestritten worden ist, 

erUbrigt es sich, das im einzelnen zu begrUnden. 
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8. Zur Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 durch den 

genannten Stand der Technik nahegelegt ist, ist folgendes 

auszufhren: 

8.1 Nach der DE-A1-1 946 892 werden zur Befestigung und Lagerung 

von Konvertern an einem Tragring auBer einem Ktgelgelenk und 

einer waagerechten Zugstange zwei senkrecht zurn Tragring 

verlaufende Zugstangen verwendet. Sie sind zur Vermeidung 

ternper-at-u-r-b 

dem Tragring als auch an einer an dem Konvertermantel 

befestigten Konsole mit je einem Kugelgelenk angeschlossen. 

Es ist zwar richtig, daB der Tragring zum Anschliel3en der ihin 

zugeordneten Kugelgelenke je zwei nach oben vorstehende Wãnde 

aufweist, zwischen denen der Kugelkörper des Kugelgelenks auf 

einer sich zwischen den Wänden erstreckenden Achse gelagert 

ist, und daB die Zugstangen zur Erleichterung der !'bntage der 

Lange nach aus mehreren durch Gewindest1c]ce verbundenen 

Teilen bestehen können. Das ändert jedoch nichts daran, daB 

dem Fachmann durch dieses D3kument die Lehre vermittelt wird, 

daB beide AnschluBstellen der Zugstangen, durch die der 

Tragring mit den Konsolen gekoppelt wird, so ausgebildet sein 

mssen, daB eine ailseitige Drehbewegung des Koppeiglieds 

gegenber dem Tragring und der Konsole mg1ich ist. 

8.2 In eine andere Richtung zur Frage der Ausbildung einer 

Konverterlagerung ui-id •-befestigung wird der Fachmann durch 

die DE-A1-2 051 382 gewiesen, die inhaitlich mit der im 

Recherchenbericht genannten FR-A-2 086 100 Ubereinstimmt. Bei 

der durch sie bekanntgewordenen Lagerung und lösbaren Be-

festigung kippbarer Gefäl3e und Konverter an einem Tragring 

unter Verwendung von Zuggliedern ist für jede Verbindung nur 

ein Bewegungen urn mehrere Achsen errn5g1ichendes Gelenklager 

vorgesehen. Es besteht jedoch aus einer Lagerbflchse mit einer 

Innen- und einer Au13enhflse. Mit ihr steht ein am Konverter-

mantel befestigter waagerechter Zapfen im Eingriff. Die 
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Zugglieder haben nur die Aufgabe, die LagerbUchsen mit dem in 

ihnen gelagerten Konverter mit dern Tragring zu verbinden. Sie 

sind zu diesem Zweck als an dem Tragring schwenkbar gelagerte 

Zughaken ausgebildet, die in ihrer eingeschwenkten Stellung 

die LagerbUchsen gegen je eine Passfläche des Tragrings 

drcken. Zum Erzeugen des gewtnschten AnpreBdrucks dienen 

Keilflächen an jeder LagerbUchse und an dem an ihr 

angreifenden &de des Zughakens. Von Klappschrauben als 

Zuggliedern ist in der &tgegenha1tung entgegen den 

Ausfhrungen der Einsprechenden keine Rede. Ihre von der 

Offenbarung von Klappschrauben in diesem Dktinent ausgehenden 

Erwgungen entbehren somit der Grundlage. Irn Ubrigen bilden 

soiche Shrauben nur eines der Merkmale, mit denen nach dem 

geltenden Patentansprh 1 die der Erfindung zugrunde 

liegende Aufgabe gelöst wird. 

8.3 Die beiden vorstehenden kumente wiesen dem Fachinann daher 

keinen Weg, auf dem er ohne weiteres zu der Idee geiangte, 

daI3 sich mit Konsolen ausgestattete Konverter an dem Tragring 

ohne Behinderung ihrer durch Wärmedehnungen verursachten 

Bewegungen Uber ihre Konsolen unter Verwendung nur eines 

Gelenklagers je Konsole anschiiel3en lassen, wenn die Lager am 

Tragring fest angeordnet und am Lagergehäuse Zugglieder 

(Klappschrauben) angelenkt werden, die mit der Fonsole 1sbar 

verbunden sind und diese durch Anpressen unmitteibar mit dem 

gegenUber dem Tragring drehbaren Lagergehuse koppein. 

8.4 Zu einem anderen Urteil gelangt man auch nicht bei BerCick-

sichtigung der Lehren, die der AT-B1-251 618 zur Frage der 

Konverteriagerung zu entnehmen sind. Dieses Dkument befa3t 

sich mit einer kardanischen Lagerung, die taizneinde und 

kreisende Bewegungen des Konverters eriaubt. Er soil an dem 

Kardanring mit zwei Gefaf3zapfen in Haibaugenlagern gelagert 

werden, die durch Haibschaien zum vollen Lager ergnzt 

werden. Es mag sein, daB diese Lagerung, wie die Em- 
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sprechende meint, hinsichtlich des Aüsbaus des Konverters 

unter den durch die Ritgegenhaltungen bekannten Lösungen die 

einfachste ist. Darauf kommt es jedoch schon deshaib nicht 

an, weil sich die Erfindung nicht mit der Vereinfachung des 

Korwerterausbaus befaf3t. Jedenfalls konnte diese bekannte 

Lagerung mit Zapfen und Halbschalen dem Fachmann keine 

weiteren Anregungen fUr die im Patentanspruch 1 niedergelegte 

thsung der im Abschnitt 5 genannten Aufgabe vermittein. 

8.5 Die Ubrigen Veröffentlichungen kommen dem Gegenstand des 

Anspruchs 1 nicht náher als die schon erörterten Ibkumente. 

In der DE-A1-1 433 490 ist wie in der AT-B1-251 618 eine 

kardanische Lagerung eines Konverters beschrieben. Dieser ist 

am Kardanring ebenfalls mit Zapfen und lösbaren Lagern 

angeschlossen. Zapfen an dem Konverter weist auch die durch 

die FR-A-2 020 124 bekanntgewordene Halterung eines 

Konverters an einem Tragring auf. Sie greifen in Drehbe-

wegungen um mehrere ?chsen erlaubende Lagerschalen em. Nach 

der FR-A-2 069 920 ist der Konverter dagegen an dem Thagring 

mit Zuggliedern aufgehängt, die an beiden Enden mit Gelenk-

lagern zum Anschlu3 an dem Konverter und dem Thagring ver-

sehen sind. Von diesen Druckschriften, auf die die Em-

sprechende im Ubrigen in der Beschwerdebegrndung nicht 

eingegangen ist, fUhrte deshaib auch kein Weg zum Gegenstand 

des Anspruchs 1. 

8.6 Die im Patentanspruch 1 angegebene Lagerung und Befestigung 

eines Konverters an einem Tragring beruht daher auf einer 

erfinderischen 'Itigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. 

9. Das Patent kann deshaib mit dem geltenden Patentanspruch 1 

unter Streichung des ersichtlich irrtUmlich stehengebliebenen 

Artikels "der" in Zeile 17 des Anspruchs, den auf besondere 

AusflThrungsformen der Erfindung nach diesem Anspruch 
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gerichteten abhängigen Ansprflchen 2 bis 4, der der gererten 

Anspruchsfassung angepa3ten Beschreibung sowie den Figuren 2 

bis 5 (jetzt Figuren 1 bis 4) der ursprUnglichen Zeichnung, 

in deren P.gur 3 die Bezeichnung der Schnittebene 

of fensichtlich versehentlich nicht in IV-IV geändert worden 

ist, aufrechterhalten werden. 

tscheidungsforme1 

Aus diesen Grnden wird entachieden: 

Die Beschwerde der Einsprechenden gegen die Zwischenentscheidung 

vain 11. Mrz 1985 wird mit der Mal3gabe zur\ickgewiesen, daB in 

Zeile 17 des Anspruchs 1 das Wart "der' gestrichen und in Figur 3 

d er Ze ichn ung die Be ze ichnung der Sc hn ittebene in IV-I V be-

richtigt wird. 

Der Gescháftste11enbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

Riickerl 
	 1lahn 
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